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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsausrüs-
tung für den menschlichen Kopf, insbesondere für eine
Person im Feuerwehreinsatz, Rettungseinsatz, Arbeits-
einsatz, wie diese im Oberbegriff des Anspruches 1 be-
schrieben ist.
[0002] Die US 2010/0001187 A1 beschreibt eine Si-
cherheitsausrüstung für den menschlichen Kopf, insbe-
sondere für eine Person im Feuerwehreinsatz, Rettungs-
einsatz, Arbeitseinsatz. Diese umfasst einen Schutzhelm
mit einer Helmschale und mit einer an dieser gehaltenen
Tragstruktur zur Aufnahme des menschlichen Kopfes.
Ein Basisgehäuse der Bilderfassungseinheit ist am
Frontschild des Schutzhelms befestigt. Ein eigenes Ka-
meragehäuse mit dem Bildsensor ist seitlich am Basis-
gehäuse schwenkbar daran gelagert. Im Basisgehäuse
ist eine Steuerungseinheit, eine elektrische Energiequel-
le und eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle auf-
genommen. Eine Anzeigeeinheit ist um eine Schwenk-
achse verschwenkbar am Basisgehäuse gelagert und
steht mit der Steuerungseinheit für die Anzeige in Kom-
munikationsverbindung. Nachteilig dabei ist die kopflas-
tige Anordnung und der frontseitige Überstand über den
Helmrand hinaus.
[0003] Die EP 2 848 138 A1 beschreibt einen Schutz-
helm mit einer zusätzlichen Vorrichtung, welche die Ab-
wärme bei Benutzung der LED-Beleuchtung sicher ab-
leitet und diese somit vor Überhitzung schützt und damit
auch die Lebensdauer verlängert. Des Weiteren ist eine
Kommunikationsvorrichtung basierend auf einer Blue-
tooth-Verbindung vorgesehen, mittels welcher bei einem
Unfall des Benutzers dieser Hilfe anfordern kann. Mittels
einer Kamera können Bildinformationen erfasst und in
einer Speichereinheit abgespeichert werden. Es können
auch noch ein Radioempfangsgerät sowie ein GPS-Mo-
dul vorgesehen sein, um so die entsprechenden Signale
zu empfangen. Mittels eines Sensors kann weiters fest-
gestellt werden, ob der Schutzhelm in Gebrauch ist oder
nicht und damit die Steuerungsvorrichtung die Kommu-
nikationsverbindung unterbricht. Nachteilig dabei ist,
dass dabei für die Informations- und Datenverbindung
über größere Distanzen ein zusätzliches Kommunikati-
onsmittel nötig ist.
[0004] Andere Schutzhelme mit einer thermographi-
schen Bilderfassungsvorrichtung sind aus der US
7,369,174 B1 AU 2013101173 A4 und der DE 196 50
442 A1 bekannt geworden. Diese sind so ausgebildet,
dass die von der Bilderfassungsvorrichtung erfasste Bild-
information unmittelbar an einer dazugehörigen Anzei-
gevorrichtung für den Benutzer des Schutzhelms darge-
stellt werden.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine kompakte und für sich autonome Sicher-
heitsausrüstung für den menschlichen Kopf einer Person
zu schaffen, bei welcher die erste Bilderfassungseinheit
ohne großen Überstand über die Helmschale angeord-
net und einfach austauschbar am Schutzhelm gehalten

werden kann.
[0006] Diese Aufgabe der Erfindung wird dadurch ge-
löst, dass der erste Bildsensor ebenfalls im ersten Auf-
nahmegehäuse aufgenommen ist und die Anzeigeein-
heit mittels eines halbsteifen, biegsamen Verbindungs-
elements an der ersten Bilderfassungseinheit, insbeson-
dere an dessen erstem Aufnahmegehäuse, distanziert
davon gehalten ist und dass die erste Bilderfassungsein-
heit mit ihrem ersten Aufnahmegehäuse in einer in der
Helmschale vertieft ausgebildeten Kopplungsaufnahme
auswechselbar gehalten ist.
[0007] Der dadurch erzielte Vorteil liegt darin, dass
durch das Vorsehen einer eigenen, vertieft ausgebilde-
ten Kopplungsaufnahme in der Helmschale die Möglich-
keit geschaffen wird, am Schutzhelm wahlweise mehrere
unterschiedliche Hilfsgegenstände anordnen und je
nach Einsatzfall gegeneinander einfach gegeneinander
austauschen zu können. Durch die vertiefte Aufnahme
kann der Überstand der ersten Bilderfassungseinheit
über die Helmschale reduziert werden und das ausge-
übte Moment auf den Kopf des Benutzers reduziert wer-
den. Weiters kann damit auch eine zusammengehörige
Baueinheit geschaffen werden, welche einfach am
Schutzhelm, insbesondere der Helmschale angeordnet
und dort gehalten werden kann. Darüber hinaus können
damit direkt von der ersten Bilderfassungseinheit erfass-
te Bildinformationen auf kurzem Wege an die Anzeige-
einheit weitergeleitet und dort in entsprechender Weise
dargestellt werden. Durch das direkte Anordnen einer
drahtlosen Kommunikationsschnittstelle als integraler
Bestandteil der ersten Bilderfassungseinheit wird so
auch über weitere Distanzen eine gegenseitige Weiter-
leitung von Einsatzinformationen und/oder Daten ermög-
licht. Damit wird es der die Sicherheitsausrüstung tra-
genden Person ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich,
schon nach dem Aufsetzen der Sicherheitsausrüstung,
insbesondere des Schutzhelms, eine Kommunikations-
verbindung mit einer Einsatzgegenstelle bzw. Leitstelle
aufbauen zu können. Dadurch, dass die drahtlose Kom-
munikationsschnittstelle auch über größere Distanzen
einen Datenaustausch sowie eine Weiterleitung von Ein-
satzinformationen ermöglicht, braucht so kein zusätzli-
ches Sende- und Empfangsgerät von der sich im Einsatz
befindlichen Person mitgeführt werden. Durch das Vor-
sehen einer standardisierten Kommunikationsschnitt-
stelle kann so nicht nur eine Sprachverbindung aufge-
baut werden, sondern es können auch Bildinformationen
und/oder andere Daten einfach und rasch weitergeleitet
und auch ausgetauscht werden.
[0008] Eine weitere Ausbildung sieht vor, dass die
Kopplungsaufnahme in einem oberen Stirnbereich der
Helmschale sowie zentrisch bezüglich beidseitiger
Schläfenbereiche angeordnet ist. Durch diese Anord-
nung kann der sich im Einsatz befindlichen Person an
der Anzeigevorrichtung ein ähnlicher Bildausschnitt dar-
gestellt werden, welcher in etwa dem eigenen Sehfeld
bzw. Blickwinkel entspricht.
[0009] Eine andere Ausführungsform zeichnet sich da-
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durch aus, dass die erste Bilderfassungseinheit weiters
eine globale Positionsbestimmungsvorrichtung umfasst,
welche globale Positionsbestimmungsvorrichtung im
ersten Aufnahmegehäuse aufgenommen ist. Damit kann
im Einsatzfall bei aufgebauter Kommunikationsverbin-
dung die Einsatzgegenstelle einfach und rasch den ak-
tuellen Standort der sich im Einsatz befindlichen Person
feststellen. Darüber hinaus wäre es aber auch möglich,
den aktuellen Standort in einen Gebäudeplan oder einen
Ortsplan zu übertragen und dort darzustellen.
[0010] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform ist
dadurch gekennzeichnet, dass die globale Positionsbe-
stimmungsvorrichtung mit der Steuerungseinheit der
ersten Bilderfassungseinheit in Kommunikationsverbin-
dung steht. Damit können das Einsatzgeschehen und
die im Einsatz befindlichen Personen besser koordiniert
sowie gegebenenfalls vor auftretenden Gefahren in de-
ren Nahbereich rascher informieren werden.
[0011] Eine andere Ausführungsform zeichnet sich da-
durch aus, dass die erste Bilderfassungseinheit weiters
zumindest einen Temperatursensor umfasst, welcher mit
der Steuerungseinheit der ersten Bilderfassungseinheit
in Kommunikationsverbindung steht. Durch das Vorse-
hen zumindest eines Temperatursensors kann so die im
unmittelbaren Umgebungsbereich der Einsatzperson
herrschende Temperatur festgestellt und diese in ent-
sprechender Weise entweder direkt oder indirekt infor-
miert werden. Damit können zu hohe Temperaturbelas-
tungen festgestellt und die Einsatzdauer der Person in
entsprechender Weise festgelegt werden.
[0012] Eine weitere mögliche Ausführungsform hat die
Merkmale, dass der Temperatursensor an oder in der
ersten Bilderfassungseinheit, insbesondere an dessen
erstem Aufnahmegehäuse, angeordnet ist. Damit kann
auf kürzestem Wege eine Datenweiterleitung an die
Steuerungseinheit und von dieser an die Anzeigeeinheit
und/oder drahtlose Kommunikationsschnittstelle erfol-
gen.
[0013] Eine weitere Ausbildung sieht vor, dass der
Temperatursensor an der oder in der Anzeigeeinheit an-
geordnet ist. Damit wird es möglich, die Temperatur auch
in einem gewissen Abstand vor dem Gesicht des Trägers
der Sicherheitsausrüstung ermitteln zu können.
[0014] Eine andere Ausführungsform zeichnet sich da-
durch aus, dass das Bilderfassungssystem zumindest
eine weitere Bilderfassungseinheit mit zumindest einem
weiteren Bildsensor umfasst. Durch das Vorsehen einer
weiteren Bilderfassungseinheit kann so eine noch bes-
sere und umfassendere Information im Einsatzfall ent-
weder direkt an die im Einsatz befindliche Person
und/oder an die damit in Kommunikationsverbindung
stehende Einsatzstelle erfolgen.
[0015] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform ist
dadurch gekennzeichnet, dass der weitere Bildsensor
der weiteren Bilderfassungseinheit einen Bildaufnahme-
bereich aufweist, welcher Bildaufnahmebereich in ent-
gegengesetzter Richtung bezüglich jenes Bildaufnah-
mebereichs des ersten Bildsensors der ersten Bilderfas-

sungseinheit ausgerichtet ist. Damit kann das Gesche-
hen rund um die im Einsatz befindliche Person noch bes-
ser erfasst und diese bei Gefahr in Verzug rascher infor-
miert werden. Damit kann die Sicherheit für die Einsatz-
person weiter erhöht werden.
[0016] Weiters ist es vorteilhaft, wenn die weitere Bil-
derfassungseinheit an der Helmschale bevorzugt ab-
nehmbar gehalten ist. Damit kann wiederum eine kom-
pakte Einsatzeinheit als Sicherheitsausrüstung geschaf-
fen werden, welche für sich allein betrachtet, voll einsatz-
fähig ist.
[0017] Eine andere Ausführungsform zeichnet sich da-
durch aus, dass die weitere Bilderfassungseinheit, ins-
besondere deren weiterer Bildsensor, mit der Steue-
rungseinheit der ersten Bilderfassungseinheit in Kommu-
nikationsverbindung steht. Damit wird eine noch umfas-
sendere Erfassung und Einsatzlenkung ermöglicht.
[0018] Eine weitere mögliche Ausführungsform hat die
Merkmale, dass die Anzeigeeinheit zur Anzeige von zu-
mindest einer Einsatzinformation ausgebildet ist, wobei
die Einsatzinformation ausgewählt ist aus der Gruppe
von Bildern der ersten Bilderfassungseinheit, Positions-
darstellung der globalen Positionsbestimmungsvorrich-
tung, Anzeige der vom Temperatursensor ermittelten
Umgebungstemperatur, Bildern der zweiten Bilderfas-
sungseinheit, einem von der Einsatzgegenstelle über-
mittelten Gebäudeplan oder einem Ortsplan, einer von
der Einsatzgegenstelle übermittelten Fortbewegungs-
strecke. Durch die unterschiedlichst möglichen Anzeige-
informationen können der im Einsatz befindlichen Per-
son je nach Auswahl und/oder Kommunikationsverbin-
dung die für sie im Augenblick notwendigen Einsatzin-
formationen übermittelt und in entsprechender Weise
dargestellt werden.
[0019] Von Vorteil ist es aber auch, wenn die Anzei-
geeinheit und/oder die erste Bilderfassungseinheit mit
einem Einsatzinformations-Auswahlmodul versehen ist,
welches Selektionsmittel aufweist, mit denen die Anzei-
ge der Einsatzinformation an der Anzeigeeinheit vom Be-
nutzer auswählbar ist. So kann bereits schon vor dem
Einsatzbeginn oder aber auch während des Einsatzes
selektiv die Anzahl der gewünschten Einsatzinformatio-
nen und/oder auch die Anordnung derselben an der An-
zeigeeinheit eingestellt werden. Damit kann rasch auf
sich wechselnde Anforderungen im Einsatzfall Bedacht
genommen werden und eine Anpassung direkt vor Ort
erfolgen.
[0020] Die Erfindung betrifft aber auch ein Einsatzun-
terstützungsverfahren für Einsatzkräfte, insbesondere
für eine Person im Feuerwehreinsatz, Rettungseinsatz,
Arbeitseinsatz, welche Person mit einer derartigen Si-
cherheitsausrüstung ausgestattet ist bzw. diese trägt,
wie dies im Anspruch 14 beschrieben ist. Dabei ist vor-
gesehen, dass die erste Bilderfassungseinheit des Bil-
derfassungssystems und die Anzeigeeinheit aktiviert
werden, und dass ein vom ersten Bildsensor erfasstes
Bild des Einsatzbereichs von der Steuerungseinheit auf-
bereitet und an der Anzeigeeinheit dargestellt wird, und
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dass nach Auslösen einer Verbindungsanforderung von
der Steuerungseinheit mittels der drahtlosen Kommuni-
kationsschnittstelle eine Sprach- und/oder Datenkom-
munikations-Verbindung mit der Einsatzgegenstelle auf-
gebaut wird.
[0021] Vorteilhaft ist dabei, dass so ohne weitere zu-
sätzliche Kommunikationshilfsmittel eine für sich autarke
Sicherheitsausrüstung geschaffen werden kann, welche
im Einsatzfall einfach bedienbar ist. Durch den Wegfall
von zusätzlichen Kommunikationshilfsmitteln, wie bei-
spielsweise von Mobiltelefonen, kann so deren Beschä-
digung während des Einsatzgeschehens verhindert wer-
den und trotzdem auch über größere Distanzen eine ein-
wandfreie Kommunikationsverbindung geschaffen wer-
den.
[0022] Ein weiteres Vorgehen sieht vor, dass das Aus-
lösen der Verbindungsanforderung von der Einsatzge-
genstelle erfolgt. Damit wird es im Einsatzfall möglich,
dass die die Sicherheitsausrüstung tragende Person
selbst keine Tätigkeiten für den Aufbau der Kommunika-
tionsverbindung durchführen muss, und sich daher un-
mittelbar auf das Einsatzgeschehen konzentrieren kann.
[0023] Vorteilhaft ist auch eine Verfahrensvariante, bei
welcher das von der ersten Bilderfassungseinheit erfass-
te Bild mittels der Datenkommunikations-Verbindung an
die Einsatzgegenstelle übertragen wird und/oder von der
Einsatzgegenstelle eine Einsatzinformation an die Steu-
erungseinheit übertragen wird und von dieser gegebe-
nenfalls unter Aufbereitung an der Anzeigeeinheit dar-
gestellt wird. Damit kann eine einfache, gegenseitige Da-
tenweiterleitung im Einsatzfall erfolgen. Durch die zuvor
aufgebaute Sprach- und/oder Datenkommunikations-
Verbindung kann so eine direkte Übertragung an
und/oder von der im Einsatz befindlichen Person an die
Leitstelle erfolgen.
[0024] Schließlich zeichnet sich eine andere Vorge-
hensweise dadurch aus, wenn von der weiteren Bilder-
fassungseinheit des Bilderfassungssystems ein vom
weiteren Bildsensor erfasstes Bild des rückwärtigen Be-
reiches an die Steuerungseinheit der ersten Bilderfas-
sungseinheit übertragen wird, von der Steuerungseinheit
aufbereitet und an der Anzeigeeinheit dargestellt wird
und/oder an die Einsatzgegenstelle übertragen wird.
Durch das Vorsehen eines weiteren Bildsensors kann
eine noch umfassendere Erfassung des Umgebungsbe-
reichs der sich im Einsatz befindlichen Person erfolgen.
Damit kann deren Sicherheit zusätzlich erhöht werden,
wobei auch noch die Möglichkeit gegeben ist, dass die
Überwachung des vom weiteren Bildsensors erfassten
Geschehens durch eine von der Einsatzperson unab-
hängige und distanzierte Person erfolgt und sich diese
wiederum lediglich auf das Einsatzgeschehen konzent-
rieren kann.
[0025] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird
diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläu-
tert.
[0026] Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, sche-
matischer Darstellung:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Sicherheitsausrüs-
tung in Seitenansicht.

[0027] Einführend sei festgehalten, dass in den unter-
schiedlich beschriebenen Ausführungsformen gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteil-
bezeichnungen versehen werden, wobei die in der ge-
samten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinn-
gemäß auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen
bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen werden
können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten
Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die
unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezo-
gen und sind diese Lageangaben bei einer Lageände-
rung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.
[0028] Der Begriff "insbesondere" wird nachfolgend so
verstanden, dass es sich dabei um eine mögliche spezi-
ellere Ausbildung oder nähere Spezifizierung eines Ge-
genstands oder eines Verfahrensschritts handeln kann,
aber nicht unbedingt eine zwingende, bevorzugte Aus-
führungsform desselben oder eine Vorgehensweise dar-
stellen muss.
[0029] In der Fig. 1 ist vereinfacht eine Sicherheitsaus-
rüstung 1 für den menschlichen Kopf gezeigt, welche ins-
besondere für eine Person im Feuerwehreinsatz, Ret-
tungseinsatz, Arbeitseinsatz oder dergleichen dient. Die
Sicherheitsausrüstung 1 umfasst zumeist mehrere Kom-
ponenten, welche nachfolgend beschrieben werden.
Wesentlich dabei ist, dass die nachfolgend beschriebe-
nen einzelnen Komponenten eine zusammengehörige,
für sich autonom verwendbare Einheit ausbilden, mittels
welcher die diese Sicherheitsausrüstung 1 tragende Per-
son auch bei schlechten Sichtbedingungen, wie diese
beispielsweise im Brandfall, bei Dunkelheit oder anderen
widrigen Umgebungsbedingungen vorliegen, nicht nur
mit direkt erfassten Bildinformationen versorgt, sondern
auch über größere Distanzen bzw. Entfernungen ein ge-
genseitiger Information- und/oder Datenaustausch mit
zumindest einer Einsatzstelle und/oder Gegenstelle
möglich ist, insbesondere eine Sprach- und/oder Daten-
kommunikation.
[0030] Die hier gezeigte Sicherheitsausrüstung 1 um-
fasst im vorliegenden Ausführungsbeispiel einen Schutz-
helm 2 mit einer Helmschale 3. In der Helmschale 3 kann
eine an dieser gehaltene Tragstruktur - welche nicht nä-
her dargestellt ist - zur Aufnahme des menschlichen Kop-
fes und der Abstützung der Helmschale 3 am Kopf die-
nen. Die Tragstruktur ist zumeist von der Innenseite der
Helmschale 3 distanziert angeordnet und sorgt damit
nicht nur für eine Belüftung sondern auch für eine aus-
reichende Distanzierung bei möglichen auftretenden
Stoß- und/oder Schlagbelastungen.
[0031] Weiters umfasst die Sicherheitsausrüstung 1
auch noch ein Bilderfassungssystem 4, welches seiner-
seits mehrere Bauteile bzw. Einzelkomponenten umfas-
sen kann. So ist hier eine erste Bilderfassungseinheit 5
vorgesehen, welche ein erstes Aufnahmegehäuse 6 zur
Aufnahme weiterer Bauteilkomponenten aufweist. Im
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Aufnahmegehäuse 6 der ersten Bilderfassungseinheit 5
ist zumindest ein erster Bildsensor 7 angeordnet, welcher
zur Erfassung und Aufnahme der Umgebung vor dem
Bildsensor 7 dient. Der erste Bildsensor 7 ist vereinfacht
in strichlierten Linien innerhalb des ersten Aufnahmege-
häuses 6 angedeutet. Dieser kann ortsfest im Aufnah-
megehäuse 6 aufgenommen und daran gehalten sein.
[0032] Weiters ist noch innerhalb des ersten Aufnah-
megehäuses 6 vereinfacht dargestellt, dass die erste Bil-
derfassungseinheit 5 auch noch eine Steuerungseinheit
8 umfassen kann. Um den ersten Bildsensor 7, die Steu-
erungseinheit 8 sowie weitere nachfolgend noch be-
schriebene Bauteile mit elektrischer Energie versorgen
zu können, ist bei dieser kompakten Bauweise noch vor-
gesehen, dass die erste Bilderfassungseinheit 5 weiters
eine elektrische Energiequelle 9 umfasst, welche eben-
falls bevorzugt innerhalb des Aufnahmegehäuses 6 auf-
genommen ist.
[0033] Weiters umfasst die Sicherheitsausrüstung 1
auch noch eine Anzeigeeinheit 10, welche mit der Steu-
erungseinheit 8 der ersten Bilderfassungseinheit 5 in
Kommunikationsverbindung steht. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel bilden die erste Bilderfassungseinheit
5 und die Anzeigeeinheit 10 ein zusammengehöriges
Baumodul aus. Dazu ist im vorliegenden Ausführungs-
beispiel die Anzeigeeinheit 10 mittels eines halbsteifen,
biegsam ausgebildeten Verbindungselements 11 an der
ersten Bilderfassungseinheit 5, insbesondere an dessen
ersten Aufnahmegehäuse 6, distanziert davon gehalten.
[0034] Durch das Vorsehen der Anzeigeeinheit 10 in
Kombination mit der ersten Bilderfassungseinheit 5 kön-
nen so die vom ersten Bildsensor 7 erfassten Bildinfor-
mationen zumeist unter Zwischenschaltung der Steue-
rungseinheit 8 an der Anzeigeeinheit 10 oder durch die
Anzeigeeinheit 10 dargestellt werden. So wäre es bei-
spielsweise möglich, die Anzeigeeinheit 10 mit einem
Bildschirm, beispielsweise einem Farbdisplay auszustat-
ten. Die Größe des Bildschirms kann beispielsweise zwi-
schen 2 Zoll und 4 Zoll, bevorzugt 2,4 Zoll, betragen.
Dieser Bildschirm bzw. das Display kann weiters bevor-
zugt tageslichttauglich ausgebildet sein, wobei die Dar-
stellung der Bildinformationen wahlweise in Farbe oder
Graustufen erfolgen kann. Die Helligkeit sowie der Kon-
trast sind zumeist voreingestellt, wobei auch eine nach-
trägliche Veränderung der Darstellungsparameter mög-
lich ist. Das Bildschirmformat und damit die zur Verfü-
gung stehende Anzeigefläche kann ein Seitenverhältnis
von Breite zu Höhe von 4:3 betragen.
[0035] Die die Sicherheitsausrüstung 1 tragende Per-
son kann wahlweise die Anzeige an der Anzeigeeinheit
10 auswählen, um so je nach Einsatzfall die für ihn wich-
tigen Informationen ersichtlich zu haben. Es könnte aber
auch eine Mehrfachanzeige unterschiedlicher Informati-
onen nebeneinander und/oder übereinander erfolgen.
Eine Überblendung bzw. ein Überlagern von zumindest
zwei Bildinformationen wäre auch denkbar. Zu dieser Vo-
rauswahl bzw. Voreinstellung der gewünschten Anzahl
und/oder Anordnung der erfassten oder übermittelten

Einsatzinformation an der Anzeigeeinheit 10 kann die
Anzeigeeinheit 10 und/oder die erste Bilderfassungsein-
heit 5 mit einem Einsatzinformations-Auswahlmodul ver-
sehen sein. Das Einsatzinformations-Auswahlmodul
weist seinerseits Selektionsmittel auf, mit denen die An-
zeige der Einsatzinformation an der Anzeigeeinheit 10
vom Benutzer ausgewählt werden kann.
[0036] Weiters umfasst die hier gezeigte, erste Bilder-
fassungseinheit 5 eine drahtlose Kommunikations-
schnittstelle 12, welche zur direkten Kommunikation mit
zumindest einer hier nicht näher dargestellten Einsatz-
gegenstelle dient. Dazu kann die drahtlose Kommunika-
tionsschnittstelle 12 mit einer nicht näher dargestellten
Antenne in Verbindung stehen, um so einen Verbin-
dungsaufbau für die drahtlose Informationsweiterleitung
und/oder den Datenaustausch mit der zumindest einen
Einsatzgegenstelle durchführen zu können. Die drahtlo-
se Kommunikationsschnittstelle 12 ist bevorzugt weiters
zur Kommunikation in einem Mobilfunknetz basierend
auf dem Standard ausgewählt aus der Gruppe von
UMTS, GSM, CDMA2000, HSDPA ausgebildet. Die Ab-
kürzung "GSM" steht für "Global System for mobile Com-
munications" und kann die unterschiedlichsten Mobil-
funknetze umfassen. Diese Mobilfunknetze können ent-
weder auf analogen Systemen und/oder digitalen Syste-
men basieren. Insbesondere werden darunter 3G und
4G sowie alle Weiterentwicklungen davon verstanden.
Damit kann die für die Benutzung notwendige SIM-Karte
ebenfalls Bestandteil der Kommunikationsschnittstelle
12 sein.
[0037] Durch die integrierte Anordnung der drahtlosen
Kommunikationsschnittstelle 12 direkt in der ersten Bil-
derfassungseinheit 5 kann so auf zusätzliche Kommuni-
kationsmittel, wie z.B. Bluetooth, verzichtet werden. So
dient die Sicherheitsausrüstung 1, umfassend den
Schutzhelm 2, die Bilderfassungssystem 4 sowie die An-
zeigeeinheit 10 als alleiniger autonomer Ausrüstungsge-
genstand, mit welchem auch über größere Distanzen ei-
ne Kommunikation sowie ein gegenseitiger Datenaus-
tausch sowohl zwischen der Sicherheitsausrüstung 1
und der zumindest einen Einsatzgegenstelle als auch
zwischen der Einsatzgegenstelle und der Sicherheits-
ausrüstung 1 ermöglicht wird.
[0038] An der Helmschale 3, bevorzugt in der Helm-
schale 3, kann außenseitig eine Kopplungsaufnahme 13
angeordnet oder ausgebildet sein, an welcher die erste
Bilderfassungseinheit 5 mit ihrem ersten Aufnahmege-
häuse 6 auswechselbar gehalten ist. Die Kopplungsauf-
nahme 13 ist bevorzugt vertieft als Ausnehmung ausge-
bildet und kann weiters derart ausgebildet sein, dass
nicht nur die erste Bilderfassungseinheit 5 mit ihrem ers-
ten Aufnahmegehäuse 6 darin aufgenommen und wäh-
rend des Einsatzes gehalten werden kann, sondern auch
andere Anbauteile, wie beispielsweise Leuchtmittel, Si-
gnalgeber, Sensoren oder aber auch nur eine die Kopp-
lungsaufnahme 13 verschließende Abdeckkappe daran
gehalten sein. Damit wird es möglich, die Sicherheits-
ausrüstung 1 rasch an unterschiedlichste Einsatzbedin-
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gungen anpassen zu können, wobei lediglich das ent-
sprechende Anbaumodul, wie beispielsweise die erste
Bilderfassungseinheit 5, das Leuchtmittel oder der Sig-
nalgeber an der Helmschale 3 angebracht werden müs-
sen.
[0039] Bevorzugt ist die Kopplungsaufnahme 13 in ei-
nem oberen Stirnbereich der Helmschale 3 sowie zen-
trisch bezüglich beidseitiger Schläfenbereiche daran an-
geordnet. Durch diese Anordnung kann vom ersten
Bildsensor 7 für die die Sicherheitsausrüstung 1 benut-
zende Person eine nahezu dem eigenen Blickwinkel
bzw. Sehbereich entsprechende Bildinformation aufge-
nommen und an der Anzeigeeinheit 10 wiedergegeben
bzw. angezeigt werden.
[0040] Zusätzlich ist es noch möglich, dass die erste
Bilderfassungseinheit 5 auch noch eine globale Positi-
onsbestimmungsvorrichtung 14, welche auch als Global
Positioning System (GPS) bezeichnet werden kann, um-
fassen kann. Die globale Positionsbestimmungsvorrich-
tung 14 ist bevorzugt ebenfalls im ersten Aufnahmege-
häuse 6 aufgenommen. Weiters kann diese auch noch
mit der Steuerungseinheit 8 der ersten Bilderfassungs-
einheit 5 in Kommunikationsverbindung stehen.
[0041] Zur Erfassung der aktuellen Umgebungstem-
peratur im Bereich der Sicherheitsausrüstung 1 kann die
erste Bilderfassungseinheit 5 auch noch zumindest ei-
nen Temperatursensor 15 umfassen. Der Temperatur-
sensor 15 kann seinerseits ebenfalls mit der Steuerungs-
einheit 8 der ersten Bilderfassungseinheit 5 in Kommu-
nikationsverbindung stehen. Damit wird es möglich, die
aktuelle Umgebungstemperatur im Nahbereich der die
Sicherheitsausrüstung 1 tragenden Person zu ermitteln
und mittels der Steuerungseinheit 8 an der Anzeigeein-
heit 10 als Information für die im Einsatz stehende Person
anzuzeigen.
[0042] Der zuvor beschriebene Temperatursensor 15
kann zum Beispiel an oder in der ersten Bilderfassungs-
einheit 5, insbesondere an dessen erstem Aufnahmege-
häuse 6, angeordnet sein. Unabhängig davon wäre es
aber auch möglich, dass der Temperatursensor 15 an
der oder in der Anzeigeeinheit 10 angeordnet ist. So wäre
es aber auch möglich, mehrere derartiger Temperatur-
sensoren 15 vorzusehen und diese sowohl am oder im
ersten Aufnahmegehäuse 6 als auch an oder in der An-
zeigeeinheit 10 vorzusehen. Unabhängig davon wäre es
auch noch möglich, dass die Erfassung der Temperatur
auch mittels des Bildsensors 7 erfolgt.
[0043] Der erste Bildsensor 7 kann insbesondere als
thermographischer Bildsensor ausgebildet sein. Dieser
kann eine Auflösung von 384 x 288 Pixel bei einer Bildra-
te von 9/25 Hz aufweisen. Der erfasste Temperaturbe-
reich kann zwischen -40°C und +1.200°C liegen. Die Op-
tik kann z.B. durch ein Weitwinkel mit einer Brennweite
von 8,5mm sein. Es wäre aber auch möglich, jegliche
andere Bildsensoren, wie z.B. einen CCD-Sensor,
CMOS-Sensor, einen Nanosensor oder Bildsensoren für
andere Spektralbereiche, zur Aufnahme des Einsatzge-
schehens einzusetzen.

[0044] Alle zuvor beschrieben, elektrischen Bauteil-
komponenten können direkt mit der Steuerungseinheit 8
in Kommunikationsverbindung und/oder Leitungsverbin-
dung stehen. Die Versorgung mit elektrischer Energie
kann beispielsweise direkt von der elektrischen Energie-
quelle 9 aus erfolgen und/oder auch über die Steue-
rungseinheit 8 erfolgen.
[0045] Weiters ist hier noch dargestellt, dass das Bil-
derfassungssystem 4 zumindest eine weitere Bilderfas-
sungseinheit 16 mit zumindest einem weiteren Bildsen-
sor 17 umfassen kann. Die weitere Bilderfassungseinheit
16 kann ihrerseits ein weiteres Aufnahmegehäuse 18
umfassen, in welchem der weitere Bildsensor 17 ange-
ordnet bzw. aufgenommen ist. Das weitere Aufnahme-
gehäuse 18 kann wiederum über eine nicht näher dar-
gestellte Kopplungsvorrichtung mit der Helmschale 3
verbunden, insbesondere abnehmbar daran gehalten
sein. Die Versorgung mit elektrischer Energie kann ent-
weder von der zuvor beschriebenen, ersten elektrischen
Energiequelle 9 aus erfolgen oder aber auch im weiteren
Aufnahmegehäuse 18 eine eigene, weitere elektrische
Energiequelle 19 vorgesehen sein. Die weitere Bilder-
fassungseinheit 16, insbesondere der weitere Bildsensor
17, kann mit der Steuerungseinheit 8 der ersten Bilder-
fassungseinheit 5, insbesondere deren Steuerungsein-
heit 8, in Kommunikationsverbindung stehen. Diese
Kommunikationsverbindung kann entweder drahtlos
oder aber auch leitungsgebunden erfolgen.
[0046] Die drahtlose Verbindung des weiteren Bildsen-
sors 17 mit der Steuerungseinheit 8 kann durch nicht
näher dargestellte Kommunikationsschnittstellen erfol-
gen. Ist hingegen eine elektrische Leitungsverbindung
vorgesehen, kann diese direkt in oder an der Helmschale
3 angeordnet bzw. vorgesehen sein. Durch das Vorse-
hen entsprechender Kontaktstellen zwischen dem ersten
Aufnahmegehäuse 6 und der Kopplungsaufnahme 13 im
Bereich der ersten Bilderfassungseinheit 5 kann so die
Leitungsverbindung zur weiteren Bilderfassungseinheit
16 geschaffen werden. Dazu ist auch auf eine entspre-
chende Anordnung von weiteren Kontaktstellen zwi-
schen dem weiteren Aufnahmegehäuse 18 und der
Helmschale 3 bzw. einer weiteren Kopplungsaufnahme
zu sorgen.
[0047] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist, wie
bereits zuvor beschrieben, die erste Bilderfassungsein-
heit 5 an der Frontseite des Schutzhelms 2 und somit
oberhalb des Gesichtsbereichs bzw. Stirnbereichs an-
geordnet. Die weitere Bilderfassungseinheit 16 ist hin-
gegen auf der davon abgewendeten Rückseite des
Schutzhelms 2 und somit oberhalb des Nackenbereichs
bzw. im Hinterkopfbereich angeordnet. Damit wird es
möglich, dass der weitere Bildsensor 17 der weiteren Bil-
derfassungseinheit 16 einen Bildaufnahmebereich auf-
weist, welcher in entgegengesetzter Richtung bezüglich
jenes Bildaufnahmebereichs des ersten Bildsensors 7
der ersten Bilderfassungseinheit 5 ausgerichtet ist.
[0048] So kann der die Sicherheitsausrüstung 1, ins-
besondere den Schutzhelm 2, tragenden Person nicht
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nur jener Bereich an der Anzeigeeinheit 10 dargestellt
werden, welcher sich vor der Person befindet, sondern
auch jener Bereich, welcher sich hinter der Person be-
findet. Damit können mögliche Gefahren rascher durch
die Person selbst und/oder durch zumindest eine Person
in der Einsatzgegenstelle erkannt und von dieser die sich
im Einsatz befindliche Person rascher informiert werden.
Damit kann die Sicherheit der sich im Einsatz befindli-
chen Person zusätzlich erhöht werden. So könnte der
sich im Einsatz befindlichen Person nur jener Aufnahme-
bereich, welcher dem Gesichtsfeld entspricht und von
der ersten Bilderfassungseinheit 5 aufgenommen wird,
von der Anzeigeeinheit 10 dargestellt werden. Jener Be-
reich, welcher sich hinterhalb dieser Person befindet,
wird von der weiteren bzw. zweiten Bilderfassungsein-
heit 16 aufgenommen und diese Bildinformationen, be-
vorzugt unter Zwischenschaltung der Steuerungseinheit
8, mittels der drahtlosen Kommunikationsschnittstelle 12
an die Einsatzgegenstelle und/oder Leitzentrale übermit-
telt. So kann sich die im Einsatz befindliche Person auf
das Geschehen in seinem Frontbereich - also in seinem
Gesichtsfeld - konzentrieren, wobei die weitere Überwa-
chung extern von einer anderen Person bzw. einem an-
deren Personenkreis erfolgt. Zumeist bildet die der Steu-
erungseinheit 8 die zentrale Schaltstelle für alle damit in
Verbindung stehenden weiteren Bauteilkomponenten,
wobei die externe Kommunikation über die drahtlose
Kommunikationsschnittstelle 12 erfolgt.
[0049] Durch das Vorsehen bzw. Anordnen mehrerer
Bildsensoren 7, 17, des oder der Temperatursensoren
15 sowie der globalen Positionsbestimmungsvorrichtung
14 können an der Anzeigeeinheit 10 nicht nur diese In-
formationen, sondern auch weitere Einsatzinformatio-
nen zur Anzeige gebracht werden. So kann die Anzei-
geeinheit 10 zur Anzeige von zumindest einer Einsatz-
information ausgebildet sein, wobei die Einsatzinforma-
tion ausgewählt ist aus der Gruppe von Bildern der ersten
Bilderfassungseinheit 5, der Positionsdarstellung der
globalen Positionsbestimmungsvorrichtung 14, der An-
zeige der vom Temperatursensor oder der Temperatur-
sensoren 15 ermittelten Umgebungstemperatur im Be-
reich der die Sicherheitsausrüstung tragenden Person,
Bilder der zweiten Bilderfassungseinheit 16, einem von
der Einsatzgegenstelle übermittelten Gebäudeplan
und/oder einem Ortsplan, einer von der Einsatzgegen-
stelle übermittelten Fortbewegungsstrecke für den Be-
nutzer bzw. Träger der Sicherheitsausrüstung 1.
[0050] Der weitere Bildsensor 17 kann durch einen se-
rienmäßigen Bildsensor in Farbe oder Schwarz/Weiß ge-
bildet sein. Dieser könnte aber auch durch einen ther-
mographisch ausgebildeten Bildsensor gebildet sein.
[0051] Allgemein wird unter Bild sowohl ein Standbild
als auch eine Bildfolge mit z.B. 25 Bildern je Sekunde
verstanden. Für die sprachliche Kommunikation der Ein-
satzperson mit der Einsatzgegenstelle bzw. Leitstelle
und umgekehrt kann auch ein Mikrofon und ein Lautspre-
cher vorgesehen sein, welche auch noch Bestandteil der
Bilderfassungseinheit 5 sein können. Diese sprachlichen

Kommunikationsmittel, welche nicht näher dargestellt
worden sind, stehen ebenfalls unter Zwischenschaltung
der Steuerungseinheit 8 mit der drahtlosen Kommunika-
tionsschnittstelle 12 in Verbindung.
[0052] Ein Einsatzunterstützungsverfahren für Ein-
satzkräfte, insbesondere für eine Person im Feuerwehr-
einsatz, Rettungseinsatz, Arbeitseinsatz, kann unter
Verwendung einer zuvor beschriebenen Sicherheitsaus-
rüstung 1 erfolgen. So werden die erste Bilderfassungs-
einheit 5 des Bilderfassungssystems 4 und die Anzeige-
einheit 10 aktiviert, wobei ein vom ersten Bildsensor 7
erfasstes Bild des Einsatzbereichs von der Steuerungs-
einheit 8 aufbereitet und an der Anzeigeeinheit 10 dar-
gestellt wird. Nach dem Auslösen einer Verbindungsan-
forderung von der Steuerungseinheit 8 wird mittels der
drahtlosen Kommunikationsschnittstelle 12 eine Sprach-
und/oder Datenkommunikations-Verbindung mit der Ein-
satzgegenstelle aufgebaut.
[0053] Das Auslösen der Verbindungsanforderung
kann entweder direkt von der die Sicherheitsausrüstung
1 tragenden Person und/oder von der Einsatzgegenstel-
le aus erfolgen. Weiters kann das von der ersten Bilder-
fassungseinheit 5 erfasste Bild oder die Bildfolge mittels
der Datenkommunikations-Verbindung an die Einsatz-
gegenstelle übertragen werden und/oder von der Ein-
satzgegenstelle eine Einsatzinformation an die Steue-
rungseinheit 8 übertragen werden. Die Steuerungsein-
heit 8 kann diese Einsatzinformation gegebenenfalls auf-
bereiten und anschließend an der Anzeigeeinheit 10 dar-
gestellt werden.
[0054] Die Ausführungsbeispiele zeigen mögliche
Ausführungsvarianten der Sicherheitsausrüstung 1, wo-
bei an dieser Stelle bemerkt sei, dass die Erfindung nicht
auf die speziell dargestellten Ausführungsvarianten der-
selben eingeschränkt ist, sondern vielmehr auch diverse
Kombinationen der einzelnen Ausführungsvarianten un-
tereinander möglich sind und diese Variationsmöglich-
keit aufgrund der Lehre zum technischen Handeln durch
gegenständliche Erfindung im Können des auf diesem
technischen Gebiet tätigen Fachmannes liegt.
[0055] Weiters können auch Einzelmerkmale oder
Merkmalskombinationen aus den gezeigten und be-
schriebenen unterschiedlichen Ausführungsbeispielen
für sich eigenständige, erfinderische oder erfindungsge-
mäße Lösungen darstellen.
[0056] Die den eigenständigen erfinderischen Lösun-
gen zugrundeliegende Aufgabe kann der Beschreibung
entnommen werden.
[0057] Sämtliche Angaben zu Wertebereichen in ge-
genständlicher Beschreibung sind so zu verstehen, dass
diese beliebige und alle Teilbereiche daraus mitumfas-
sen, z.B. ist die Angabe 1 bis 10 so zu verstehen, dass
sämtliche Teilbereiche, ausgehend von der unteren
Grenze 1 und der oberen Grenze 10 mit umfasst sind,
d.h. sämtliche Teilbereiche beginnen mit einer unteren
Grenze von 1 oder größer und enden bei einer oberen
Grenze von 10 oder weniger, z.B. 1 bis 1,7, oder 3,2 bis
8,1, oder 5,5 bis 10.
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[0058] Der Ordnung halber sei abschließend darauf
hingewiesen, dass zum besseren Verständnis des Auf-
baus der Sicherheitsausrüstung 1 diese bzw. deren Be-
standteile teilweise unmaßstäblich und/oder vergrößert
und/oder verkleinert dargestellt wurden.

Bezugszeichenaufstellung

[0059]

1 Sicherheitsausrüstung
2 Schutzhelm
3 Helmschale
4 Bilderfassungssystem
5 erste Bilderfassungseinheit
6 erstes Aufnahmegehäuse
7 erster Bildsensor
8 Steuerungseinheit
9 elektrische Energiequelle
10 Anzeigeeinheit
11 Verbindungselement
12 drahtlose Kommunikationsschnittstelle
13 Kopplungsaufnahme
14 globale Positionsbestimmungsvorrichtung
15 Temperatursensor
16 weitere Bilderfassungseinheit
17 weiterer Bildsensor
18 weiteres Aufnahmegehäuse
19 elektrische Energiequelle

Patentansprüche

1. Sicherheitsausrüstung (1) für den menschlichen
Kopf, insbesondere für eine Person im Feuerwehr-
einsatz, Rettungseinsatz, Arbeitseinsatz, umfas-
send einen Schutzhelm (2) mit einer Helmschale (3)
und mit einer an dieser gehaltenen Tragstruktur zur
Aufnahme des menschlichen Kopfes,
ein Bilderfassungssystem (4) mit einer insbesondere
thermographisch ausgebildeten ersten Bilderfas-
sungseinheit (5), welche erste Bilderfassungseinheit
(5) ein erstes Aufnahmegehäuse (6), einen ersten
Bildsensor (7), eine Steuerungseinheit (8), eine elek-
trische Energiequelle (9) und eine drahtlose Kom-
munikationsschnittstelle (12) zur Kommunikation mit
zumindest einer Einsatzgegenstelle aufweist, wobei
die drahtlose Kommunikationsschnittstelle (12) zur
Kommunikation in einem Mobilfunknetz basierend
auf dem Standard ausgewählt aus der Gruppe von
UMTS, GSM, CDMA2000, HSDPA ausgebildet ist,
und die Steuerungseinheit (8), die elektrische Ener-
giequelle (9) und die drahtlose Kommunikations-
schnittstelle (12) im ersten Aufnahmegehäuse (6)
aufgenommen sind,
eine Anzeigeeinheit (10), welche Anzeigeeinheit
(10) mit der Steuerungseinheit (8) der ersten Bilder-
fassungseinheit (5) in Kommunikationsverbindung

steht, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Bil-
derfassungseinheit (5) und die Anzeigeeinheit (10)
ein zusammengehöriges BauModul bilnden und,
dass
der erste Bildsensor (7) ebenfalls im ersten Aufnah-
megehäuse (6) aufgenommen ist und die Anzeige-
einheit (10) mittels eines halbsteifen, biegsamen
Verbindungselements (11) an der ersten Bilderfas-
sungseinheit (5), insbesondere an dessen erstem
Aufnahmegehäuse (6), distanziert davon gehalten
ist
und dass die erste Bilderfassungseinheit (5) mit ih-
rem ersten Aufnahmegehäuse (6) in einer in der
Helmschale (3) vertieft ausgebildeten Kopplungs-
aufnahme (13) auswechselbar gehalten ist.

2. Sicherheitsausrüstung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kopplungsauf-
nahme (13) in einem oberen Stirnbereich der Helm-
schale (3) sowie zentrisch bezüglich beidseitiger
Schläfenbereiche angeordnet ist.

3. Sicherheitsausrüstung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Bilderfassungseinheit (5) weiters eine
globale Positionsbestimmungsvorrichtung (14) um-
fasst, welche globale Positionsbestimmungsvorrich-
tung (14) im ersten Aufnahmegehäuse (6) aufge-
nommen ist.

4. Sicherheitsausrüstung (1) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die globale Positions-
bestimmungsvorrichtung (14) mit der Steuerungs-
einheit (8) der ersten Bilderfassungseinheit (5) in
Kommunikationsverbindung steht.

5. Sicherheitsausrüstung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Bilderfassungseinheit (5) weiters zu-
mindest einen Temperatursensor (15) umfasst, wel-
cher mit der Steuerungseinheit (8) der ersten Bilder-
fassungseinheit (5) in Kommunikationsverbindung
steht.

6. Sicherheitsausrüstung (1) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Temperatursen-
sor (15) an oder in der ersten Bilderfassungseinheit
(5), insbesondere an dessen erstem Aufnahmege-
häuse (6), angeordnet ist.

7. Sicherheitsausrüstung (1) nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Temperatur-
sensor (15) an der oder in der Anzeigeeinheit (10)
angeordnet ist.

8. Sicherheitsausrüstung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Bilderfassungssystem (4) zumindest eine
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weitere Bilderfassungseinheit (16) mit zumindest ei-
nem weiteren Bildsensor (17) umfasst.

9. Sicherheitsausrüstung (1) nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der weitere Bildsen-
sor (17) der weiteren Bilderfassungseinheit (16) ei-
nen Bildaufnahmebereich aufweist, welcher Bildauf-
nahmebereich in entgegengesetzter Richtung be-
züglich jenes Bildaufnahmebereichs des ersten
Bildsensors (7) der ersten Bilderfassungseinheit (5)
ausgerichtet ist.

10. Sicherheitsausrüstung (1) nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die weitere Bilder-
fassungseinheit (16) an der Helmschale (3) bevor-
zugt abnehmbar gehalten ist.

11. Sicherheitsausrüstung (1) nach einem der Ansprü-
che 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
weitere Bilderfassungseinheit (16), insbesondere
deren weiterer Bildsensor (17), mit der Steuerungs-
einheit (8) der ersten Bilderfassungseinheit (5) in
Kommunikationsverbindung steht.

12. Sicherheitsausrüstung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzeigeeinheit (10) zur Anzeige von zu-
mindest einer Einsatzinformation ausgebildet ist,
wobei die Einsatzinformation ausgewählt ist aus der
Gruppe von Bildern der ersten Bilderfassungseinheit
(5), Positionsdarstellung der globalen Positionsbe-
stimmungsvorrichtung (14), Anzeige der vom Tem-
peratursensor (15) ermittelten Umgebungstempera-
tur, Bildern der zweiten Bilderfassungseinheit (16),
einem von der Einsatzgegenstelle übermittelten Ge-
bäudeplan oder einem Ortsplan, einer von der Ein-
satzgegenstelle übermittelten Fortbewegungsstre-
cke.

13. Sicherheitsausrüstung (1) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinheit
(10) und/oder die erste Bilderfassungseinheit (5) mit
einem Einsatzinformations-Auswahlmodul verse-
hen ist, welches Selektionsmittel aufweist, mit denen
die Anzeige der Einsatzinformation an der Anzeige-
einheit (10) vom Benutzer auswählbar ist.

14. Einsatzunterstützungsverfahren für Einsatzkräfte,
insbesondere für eine Person im Feuerwehreinsatz,
Rettungseinsatz, Arbeitseinsatz, welche Person mit
einer Sicherheitsausrüstung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 ausgerüstet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Bilderfassungseinheit (5) des Bilderfas-
sungssystems (4) und die Anzeigeeinheit (10) akti-
viert werden, und dass ein vom ersten Bildsensor
(7) erfasstes Bild des Einsatzbereichs von der Steu-
erungseinheit (8) aufbereitet und an der Anzeigeein-

heit (10) dargestellt wird,
und dass nach Auslösen einer Verbindungsanforde-
rung von der Steuerungseinheit (8) mittels der draht-
losen Kommunikationsschnittstelle (12) eine
Sprach- und/oder Datenkommunikations-Verbin-
dung mit der Einsatzgegenstelle aufgebaut wird.

15. Einsatzunterstützungsverfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das Auslösen der
Verbindungsanforderung von der Einsatzgegenstel-
le erfolgt.

16. Einsatzunterstützungsverfahren nach Anspruch 14
oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass das von
der ersten Bilderfassungseinheit (5) erfasste Bild
mittels der Datenkommunikations-Verbindung an
die Einsatzgegenstelle übertragen wird und/oder
von der Einsatzgegenstelle eine Einsatzinformation
an die Steuerungseinheit (8) übertragen wird und
von dieser gegebenenfalls unter Aufbereitung an der
Anzeigeeinheit (10) dargestellt wird.

17. Einsatzunterstützungsverfahren nach einem der An-
sprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
von der weiteren Bilderfassungseinheit (16) des Bil-
derfassungssystems (4) ein vom weiteren Bildsen-
sor (17) erfasstes Bild des rückwärtigen Bereiches
an die Steuerungseinheit (8) der ersten Bilderfas-
sungseinheit (5) übertragen wird, von der Steue-
rungseinheit (8) aufbereitet und an der Anzeigeein-
heit (10) dargestellt wird und/oder an die Einsatzge-
genstelle übertragen wird.

Claims

1. A safety equipment (1) for the human head, in par-
ticular for a person deployed in firefighting, emer-
gency or other work operations, comprising
a protective helmet (2) having a helmet shell (3) and
having a support structure attached to the same for
receiving the human head;
an image capture system (4) having a first, in partic-
ular a thermographic, image capturing unit (5), said
first image capturing unit (5) including a first housing
(6), a first image sensor (7), a control unit (8), an
electrical energy source (9) and a wireless commu-
nication interface (12) for communicating with at
least one operations terminal, wherein the wireless
communication interface (12) is designed for com-
municating in a mobile radio network based on a
standard chosen from among the group comprising
UMTS, GSM, CDMA2000 and HSDPA, and the con-
trol unit (8), the electrical energy source (9) and the
wireless communication interface (12) are mounted
inside the first housing (6);
a display unit (10), said display unit (10) communi-
cating with the control unit (8) of the first image cap-
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turing unit (5),
characterized in that
the first image capturing unit (5) and the display unit
(10) together form a single unit, and
that the first image sensor (7) also is mounted inside
the first housing (6), and
that the display unit (10) is attached to the first image
capturing unit (5), in particular on its first housing (6),
at a distance from the same, by means of a semi-
rigid, bendable connecting element (11), and
that the first image capturing unit (5) with its first
housing (6) is mounted in a coupling receptacle (13),
which is designed in a recess in the helmet shell (3),
in a replaceable manner.

2. The safety equipment (1) according to claim 1, char-
acterized in that the coupling receptacle (13) is ar-
ranged in the upper forehead area of the helmet shell
(3), centred between the temple areas located on
both sides.

3. The safety equipment (1) according to any one of
the preceding claims, characterized in that the first
image capturing unit (5) furthermore comprises a
global positioning device (14), said global positioning
device (14) being mounted inside the first housing
(6).

4. The safety equipment (1) according to claim 3, char-
acterized in that the global positioning device (14)
communicates with the control unit (8) of the first
image capture unit (5).

5. The safety equipment (1) according to any one of
the preceding claims, characterized in that the first
image capturing unit (5) furthermore comprises a
temperature sensor (15), which communicates with
the control unit (8) of the first image capture unit (5).

6. The safety equipment (1) according to claim 5, char-
acterized in that the temperature sensor (15) is ar-
ranged on or in the image capturing unit (5), in par-
ticular on its first housing (6).

7. The safety equipment (1) according to claim 5 or 6,
characterized in that the temperature sensor (15)
is arranged on or in the display unit (10).

8. The safety equipment (1) according to any one of
the preceding claims, characterized in that the im-
age capturing system (4) comprises at least one ad-
ditional image capturing unit (16) having at least one
additional image sensor (17).

9. The safety equipment (1) according to claim 8, char-
acterized in that the additional image sensor (17)
of the additional image capturing unit (16) includes
an image capturing area, said image capturing area

being oriented in the opposite direction with regards
to the image capturing area of the first image sensor
(7) of the first image capturing unit (5).

10. The safety equipment (1) according to claim 8 or 9,
characterized in that the additional image capturing
unit (16) is preferably designed to be detachable
from the helmet shell (3) on which it is mounted.

11. The safety equipment (1) according to any one of
claims 8 to 10, characterized in that the additional
image capturing unit (16), in particular its additional
image sensor (17), communicates with the control
unit (8) of the first image capturing unit (5).

12. The safety equipment (1) according to any one of
the preceding claims, characterized in that the dis-
play unit (10) is designed for displaying at least one
informational item regarding the operations, wherein
said informational item is selected from a group of
images from the first image capturing unit (5), posi-
tion representation from the global positioning de-
vice (14), indication of the ambient temperature de-
tected by the temperature sensor (15), images from
the second image capturing unit (16), or a building
plan, local map or operational route transmitted by
the operations terminal.

13. The safety equipment (1) according to claim 12,
characterized in that the display unit (10) and/or
the first image capturing unit (5) are provided with
an operational information selection module, which
includes selection means, by means of which the
display of the operational information on the display
unit (10) can be selected by the user.

14. An operational support method for emergency per-
sonnel, in particular for a person deployed in fire-
fighting, emergency or other work operations, said
person being equipped with safety equipment (1) ac-
cording to any one of claims 1 to 13, characterized
in that
the first image capturing unit (5) of the image cap-
turing system (4) and the display unit (10) are acti-
vated and that an image of the operational area cap-
tured by the first image sensor (7) is processed by
the control unit (8) and shown on the display unit (10),
and that the control unit (8) establishes a speech
and/or data communication connection with the op-
erations terminal by means of a wireless communi-
cations interface (12) after a connection request is
initiated.

15. The operational support method according to claim
14, characterized in that the initiation of the con-
nection request is executed by the operations termi-
nal.
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16. The operational support method according to claim
14 or 15, characterized in that the image captured
by the first image capturing unit (5) is transmitted to
the operations terminal by means of the data com-
munication connection and/or operations informa-
tion is transmitted to the control unit (8) from the op-
erations terminal and that said information is shown
on the display unit (10) after having been processed,
if necessary.

17. The operational support method according to any
one of claims 14 to 16, characterized in that an
image of the rearward area captured by the addition-
al image sensor (17) is transmitted from the addi-
tional image capturing unit (16) of the image captur-
ing system (4) to the control unit (8) of the first image
capturing unit (5), is then processed by the control
unit (8) and shown on the display unit (10) and/or
transmitted to the operations terminal.

Revendications

1. Equipement de sécurité (1) pour la tête d’un être
humain, en particulier pour une personne interve-
nant pour lutter contre l’incendie, pour des opéra-
tions de sauvetage, pour du travail, comprenant
un casque de protection (2) avec une coque de cas-
que (3) et avec un structure porteuse retenue sur
celle-ci pour loger la tête d’un être humain,
un système de capture d’image (4) avec une pre-
mière unité de capture d’image (5), en particulier de
conception thermographique, laquelle première uni-
té de capture d’image (5) comporte un premier boî-
tier de logement (6), un premier capteur d’image (7),
une unité de commande (8), une source d’énergie
(9) électrique et une interface de communication (12)
sans fil pour la communication avec au moins un
poste d’intervention distant, l’interface de communi-
cation (12) sans fil étant constituée pour la commu-
nication dans un réseau radio mobile basé sur le
standard sélectionné dans le groupe comprenant
UMTS, GSM, CDMA2000, HSDPA, et l’unité de
commande (8), la source d’énergie (9) électrique et
l’interface de communication (12) sans fil étant lo-
gées dans le premier boîtier de logement (6),
une unité d’affichage (10), laquelle unité d’affichage
(10) est en liaison de communication avec l’unité de
commande (8) de la première unité de capture d’ima-
ge (5), caractérisé en ce que
la première unité de capture d’image (5) et l’unité
d’affichage (10) forment un module structurel homo-
gène, et
ce que le premier capteur d’image (7) est également
logé dans le premier boîtier de logement (6), et l’unité
d’affichage (10) est retenue au moyen d’un élément
de raccordement (11) semi-rigide, flexible, sur la pre-
mière unité de capture d’image (5), en particulier sur

son premier boîtier de logement (6), à distance de
celui-ci,
et en ce que la première unité de capture d’image
(5) avec son premier boîtier de logement (6) est re-
tenue de façon interchangeable dans un logement
d’accouplement (13) constitué en profondeur dans
la coque de casque (3).

2. Equipement de sécurité (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le logement d’accouplement
(13) est disposé dans une zone frontale supérieure
de la coque de casque (3) ainsi que de façon centrée
par rapport aux zones temporales des deux côtés.

3. Equipement de sécurité (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la pre-
mière unité de capture d’image (5) comprend en
outre un dispositif de localisation (14) global, lequel
dispositif de localisation (14) global est logé dans le
premier boîtier de logement (6).

4. Equipement de sécurité (1) selon la revendication 3,
caractérisé en ce que le dispositif de localisation
(14) global est en liaison de communication avec
l’unité de commande (8) de la première unité de cap-
ture d’image (5).

5. Equipement de sécurité (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que la pre-
mière unité de capture d’image (5) comprend en
outre au moins un capteur de température (15), le-
quel est en liaison de communication avec l’unité de
commande (8) de la première unité de capture d’ima-
ge (5).

6. Equipement de sécurité (1) selon la revendication 5,
caractérisé en ce que le capteur de température
(15) est disposé sur ou dans la première unité de
capture d’image (5), en particulier sur son premier
boîtier de logement (6).

7. Equipement de sécurité (1) selon la revendication 5
ou 6, caractérisé en ce que le capteur de tempé-
rature (15) est disposé sur ou dans l’unité d’affichage
(10).

8. Equipement de sécurité (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que le sys-
tème de capture d’image (4) comprend au moins une
autre unité de capture d’image (16) avec au moins
un autre capteur d’image (17).

9. Equipement de sécurité (1) selon la revendication 8,
caractérisé en ce que l’autre capteur d’image (17)
de l’autre unité de capture d’image (16) comporte
une zone de prise de vue, laquelle zone de prise de
vue est orientée dans la direction opposée par rap-
port à la zone de prise de vue du premier capteur
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d’image (7) de la première unité de capture d’image
(5).

10. Equipement de sécurité (1) selon la revendication 8
ou 9, caractérisé en ce que l’autre unité de capture
d’image (16) est retenue sur la coque de casque (3)
de préférence de façon amovible.

11. Equipement de sécurité (1) selon l’une des revendi-
cations 8 à 10, caractérisé en ce que l’autre unité
de capture d’image (16), en particulier son autre cap-
teur d’image (17), est en liaison de communication
avec l’unité de commande (8) de la première unité
de capture d’image (5).

12. Equipement de sécurité (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’unité
d’affichage (10) est constituée pour l’affichage d’au
moins une information d’intervention, l’information
d’intervention étant sélectionnée dans le groupe
d’images de la première unité de capture d’image
(5), de la représentation de position du dispositif de
localisation (14) global, de l’affichage de la tempé-
rature ambiante déterminée par le capteur de tem-
pérature (15), d’images de la deuxième unité de cap-
ture d’image (16), d’un plan de bâtiment ou d’un plan
de lieu transmis par le poste d’intervention distant,
d’un trajet de déplacement transmis par le poste d’in-
tervention distant.

13. Equipement de sécurité (1) selon la revendication
12, caractérisé en ce que l’unité d’affichage (10)
et/ou la première unité de capture d’image (5) est
munie d’un module de sélection d’information sur
l’intervention, lequel comporte des moyens de sé-
lection avec lesquels l’affichage de l’information sur
l’intervention sur l’unité d’affichage (10) peut être sé-
lectionné par l’utilisateur.

14. Procédé d’aide à l’intervention pour des forces d’in-
tervention, en particulier pour une personne interve-
nant pour lutter contre l’incendie, pour des opéra-
tions de sauvetage, pour du travail, laquelle person-
ne est équipée d’un équipement de sécurité (1) selon
l’une des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce que
la première unité de capture d’image (5) du système
de capture d’image (4) et l’unité d’affichage (10) sont
activées, et en ce qu’une image de la zone d’inter-
vention capturée par le premier capteur d’image (7)
est traitée par l’unité de commande (8) et est repré-
sentée sur l’unité d’affichage (10),
et en ce que, après le déclenchement d’une deman-
de de liaison par l’unité de commande (8), une liaison
de communication vocale et/ou de données est éta-
blie avec le poste d’intervention distant au moyen de
l’interface de communication (12) sans fil.

15. Procédé d’aide à l’intervention selon la revendication
14, caractérisé en ce que le déclenchement de la
demande de liaison est effectué par le poste d’inter-
vention distant.

16. Procédé d’aide à l’intervention selon la revendication
14 ou 15, caractérisé en ce que l’image capturée
par la première unité de capture d’image (5) est
transmise au poste d’intervention distant au moyen
de la liaison de communication de données et/ou
une information d’intervention est transmise à l’unité
de commande (8) par le poste d’intervention distant
et est représentée sur l’unité d’affichage (10) par cet-
te unité, éventuellement avec un traitement.

17. Procédé d’aide à l’intervention selon l’une des re-
vendications 14 à 16, caractérisé en ce qu’une ima-
ge de la zone arrière, capturée par l’autre capteur
d’image (17), est transmise à l’unité de commande
(8) de la première unité de capture d’image (5) par
l’autre unité de capture d’image (16) du système de
capture d’image (4), est traitée par l’unité de com-
mande (8) et est représentée sur l’unité d’affichage
(10) et/ou transmise au poste d’intervention distant.
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